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Stadt Gladbeck Gladbeck, 30.08.2022 

 Vorlage Nr. 22/0415 

Federf. Stadtamt: Amt für Planen, Bauen, Umwelt 

Vorlage für den Berichterstatter/in Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Rat Stadtbaurat Dr. Kreuzer Entscheidung 15.09.2022 4 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Windenergieanlage auf der Mottbruchhalde 

hier: Beschluss zur Rücknahme des Antrages auf Berufung 

 
Begründung: 

 

In der Sitzung des Rates vom 02.06.2022 (Vorlage 22/0290) wurde umfassend über den 

Sachstand der Gerichtsverfahren bzgl. der Windenergieanlage auf der Mottbruchhalde so-

wie der Gestaltungsmöglichkeiten im Projekt „Haldenwelten“ unter Berücksichtigung der 

Windenergieanlage berichtet. 

 

Die Verwaltung wurde aufgefordert, vor einem abschließenden Beschluss über den Fort-

gang des Klageverfahrens mit dem Betreiber der Anlage, der Gladbeck Wind GmbH, Ge-

spräche über eine mögliche Beteiligung an der Realisierung des Projekts Haldenwelt auf 

der Mottbruchhalde zu führen. 

 

Diese Gespräche haben mittlerweile stattgefunden. Es zeichnet sich eine Bereitschaft der 

Betreiberin ab, am Projekt mitzuwirken. Zu den Details wird in der Sitzung mündlich be-

richtet. 

 

Vor diesem Hintergrund und der in der VL 22/0290 dargelegten rechtlichen Bewertung 

empfiehlt die Verwaltung – vorbehaltlich des Abschlusses einer einvernehmlichen Verein-

barung mit der Gladbeck Wind GmbH zur Projektbeteiligung – den Antrag auf Berufung 

vor dem OVG NRW zurück zu nehmen. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende X 

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen: X  zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

Die Stadt Gladbeck trägt die bisher angefallenen Kosten für das Berufungszulassungsverfahren (sowohl eige-

ne Kosten als auch Kosten der Gegenseite). 

 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende X 

 

 

Durch die Rücknahme des Antrages auf Berufung ist der Fortbestand der Windenergiean-

lage sichergestellt. Die Anlage führt zu einer Einsparung von rund 3.000 t/CO2 p.a. 
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Beschlussentwurf: 

 

Die Verwaltung wird beauftragt, den Antrag auf Berufung vor dem Oberverwaltungsgericht 

in o.g. Sache vorbehaltlich einer einvernehmlichen Vereinbarung zur Mitwirkung der Be-

treiberin am Projekt „Haldenwelt“ zurück zu nehmen. 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

 

 
- Bettina Weist - 

  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


